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AMTLICHER TEIL

Wahlbekanntmachung

am 1. September 2019 findet die Wahl zum 7. Landtag des Landes Brandenburg statt. Die Wahlen dauern von 8 bis 18 Uhr. Die Stadt Frankfurt 
(Oder) ist für die Wahl in nachfolgende 55 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

Die Wahlbezirke und die entsprechenden Wahllokale zur Landtagswahl 2019 sind:

Wahlbezirk 
(WBZ)

WBZ 
Name

WBZ 
Straße

WBZ 
PLZ Stadt

WBZ 
HNr.

Barriere-
freiheit

0001 Bolfrashaus-Hansesaal Große Oderstraße 15230 Frankfurt (Oder) 29 ja
0002 Kita „Hilde Coppi“ Rosengasse 15230 Frankfurt (Oder) 1 ja
0003 Gymnasium I  „Karl Liebknecht“ Wieckestraße 15230 Frankfurt (Oder) 1B nein
0004 Gymnasium I  „Karl Liebknecht“ Wieckestraße 15230 Frankfurt (Oder) 1B nein
0005 Kleistforum Platz der Einheit 15230 Frankfurt (Oder) 1 ja
0006 Mikado Franz-Mehring-Straße 15230 Frankfurt (Oder) 20 ja
0007 Schulgebäude Beckmannstraße Beckmannstraße 15230 Frankfurt (Oder) 6 nein
0008 Gymnasium I – Haus „Otto Brenner“ Rosa-Luxemburg-Straße 15230 Frankfurt (Oder) 39 nein
0009 Euro-Kita Schulstraße 15230 Frankfurt (Oder) 5 nein
0010 Grundschule Mitte Gubener Straße 15230 Frankfurt (Oder) 13A nein
0011 Grundschule Mitte  Gubener Straße 15230 Frankfurt (Oder) 13A nein
0012 FWA Verwaltungsgebäude Buschmühlenweg 15230 Frankfurt (Oder) 171 ja
0013 Gaststätte Seeterrasse Seestraße 15236 Frankfurt (Oder) 24 nein
0014 Feuerwehrgerätehaus Lossow Lindenstraße 15236 Frankfurt (Oder) 25A ja
0015 Oberschule "Heinrich von Kleist" Leipziger Platz 15232 Frankfurt (Oder) 5 nein
0016 Oberschule "Ulrich von Hutten" Große Müllroser Straße 15232 Frankfurt (Oder) 16 ja
0017 Hansa-Schule Spartakusring 15232 Frankfurt (Oder) 21A ja
0018 Turnhalle Konrad-Wachsmann-Straße Konrad-Wachsmann-Straße 15232 Frankfurt (Oder) 40 nein
0019 Seniorenheim Jungclausenweg Jungclausenweg 15232 Frankfurt (Oder) 5 ja
0020 Kita „Spatzenhaus“ Martin-Opitz-Straße 15232 Frankfurt (Oder) 6 ja
0022 „Lessingschule“ Sabinusstraße 15232 Frankfurt (Oder) 1 ja
0023 Grundschule „Friedensschule“ Leipziger Straße 15232 Frankfurt (Oder) 165 nein
0024 OSZ „Konrad-Wachsmann“ Potsdamer Straße 15234 Frankfurt (Oder) 4 Nein
0025 Freie Waldorfschule Weinbergweg 15236 Frankfurt (Oder) 30 ja
0026 Kita  "Märchenland" Stakerweg 15236 Frankfurt (Oder) 26 nein
0027 Grundschule „Astrid Lindgren“ Alexej-Leonow-Straße 15236 Frankfurt (Oder) 4 ja
0028 Kita "Rakete" Konstantin-Ziolkowski-Allee 15236 Frankfurt (Oder) 47 ja
0029 AWO Seniorenheim "Am Südring" Konstantin-Ziolkowski-Allee 15236 Frankfurt (Oder) 49 ja
0030 Hauptzollamt Kopernikusstraße 15236 Frankfurt (Oder) 25 ja
0031 Evangelische Grundschule Luisenstraße 15230 Frankfurt (Oder) 25D nein
0032 Kita "Kinderland am Park" Humboldtstraße 15230 Frankfurt (Oder) 10A nein
0033 Fortbildungsakademie der Wirtschaft Fürstenwalder Straße 15234 Frankfurt (Oder) 46 nein
0034 Gauß-Gymnasium Friedrich.-Ebert-Straße 15234 Frankfurt (Oder) 52 nein
0035 Grundschule „Erich Kästner“ August-Bebel-Straße 15234 Frankfurt (Oder) 21 nein
0036 Messegelände Messering 15234 Frankfurt (Oder) 3 ja
0037 Gauß-Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße 15234 Frankfurt (Oder) 52 nein
0038 Grundschule „Erich Kästner“ August-Bebel-Straße 15234 Frankfurt (Oder) 21 nein
0039 Grundschule „Lenné-Schule“ Richtstrraße 15234 Frankfurt (Oder) 13 ja
0040 Caritas Seniorenzentrum "Albert Hirsch" Prager Straße 15234 Frankfurt (Oder) 18A ja
0041 Stadthaus – Haus 4 KFZ-Zulassung Goepelstraße 15234 Frankfurt (Oder) 38 ja
0042 Stadthaus – Haus 1 Hauptgebäude Goepelstraße 15234 Frankfurt (Oder) 38 ja
0043 Kita "Hans und Hanka" Bergstraße 15230 Frankfurt (Oder) 174 nein
0044 Sportschule Kieler Straße 15234 Frankfurt (Oder) 10 ja
0045 Grundschule „Am Botanischen Garten" Bergstraße 15230 Frankfurt (Oder) 122 nein
0046 Heilandskapelle Eichenweg 15234 Frankfurt (Oder) 40/41 nein
0047 Freiwillige Feuerwehr – Kliestow Winkelweg 15234 Frankfurt (Oder) 13 nein
0048 Grundschule  "Am Mühlenfließ" Berliner Straße 15234 Frankfurt (Oder) 43 ja
0049 Landesbehördenzentrum – Cafeteria Müllroser Chaussee 15236 Frankfurt (Oder) 50 ja
0050 Feldsteinhaus Markendorf Hasenwinkel 15236 Frankfurt (Oder) 4 nein
0051 Freiwillige Feuerwehr – Hohenwalde Dorfstraße 15236 Frankfurt (Oder) 49A nein
0052 Freiwillige Feuerwehr – Lichtenberg Südstraße 15234 Frankfurt (Oder) 11A ja
0053 Freiwillige Feuerwehr – Rosengarten Hauptstraße 15234 Frankfurt (Oder) 31 nein
0054 Siedlertreff Lehmweg 15236 Frankfurt (Oder) 17 nein
0055 Schulgebäude Beckmannstraße Beckmannstraße 15230 Frankfurt (Oder) 6 nein
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Auf den Wahlbenachrichtigungsbriefen, die den wahlberechtigten 
Personen bis zum 04.08.2019 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigten 
Personen zu wählen haben.

Die neun Briefwahlvorstände treten am Wahltag zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im Rathaus (3 Briefwahlvorstän-
de) bzw. im Stadthaus (6 Briefwahlvorstände) zusammen.

Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann 
nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass oder ein sonstiges gültiges Personaldoku-
ment mit Lichtbild mitzubringen. Sie haben sich auf Verlangen des 
Wahlvorstandes auszuweisen.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder 
Wähler erhält am Wahltag im betreffenden Wahllokal einen amtli-
chen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat für die Wahl eine Erststimme und 
eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils in der Reihenfolge der Wahlvor-
schlagsnummern

a) für die Wahl im Landtagswahlkreis (Erststimme) die für diesen 
Wahlkreis zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe des 
Familiennamens, des Vornamens, des Berufes oder der Tätigkeit 
und der Anschrift der Bewerberin oder des Bewerbers sowie des 
Namens der Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereini-
gung, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
oder der Bezeichnung "Einzelbewerberin" oder "Einzelbewerber" 
für Bewerber, die nicht für eine Partei, politische Vereinigung 
oder Listenvereinigung auftreten, und rechts von dem Namen 
jeder Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. Bei Kreiswahlvorschlägen von Listenvereinigungen 
enthält der Stimmzettel ferner die Namen und, sofern vorhan-
den, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien oder 
politischen Vereinigungen,

b) für die Wahl nach Landeslisten (Zweitstimme) die zugelassenen 
Landeslisten unter Angabe des Namens der Partei, politischen 
Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch dieser, sowie die Vor- und Famili-
ennamen der ersten fünf Bewerber und links von dem Namen 
der Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung einen 
Kreis für die Kennzeichnung. Bei Landeslisten von Listenvereini-
gungen enthält der Stimmzettel ferner die Namen und, sofern 
vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Partei-
en oder politischen Vereinigungen.

Die Wählerin oder der Wähler gibt 

die Erststimme in der Weise ab, 
 dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein 

in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber 
sie gelten soll,

und

die Zweitstimme in der Weise ab,
 dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 

in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Jeder Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahllokales oder in einem besonderen Nebenraum 
unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die 
vorgesehene Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
umstehenden Personen nicht erkannt werden kann.

Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlun-
gen erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der 
Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge-
bäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder 
Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 

Wähler, die einen Wahlschein für die Landtagswahl haben, können 
an dieser Wahl in dem Landtagswahlkreis, in dem der jeweilige Wahl-
schein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Landtagswahlkreises 35 – Stadt Frankfurt (Oder) 

oder 

b)   durch Briefwahl teilnehmen.

Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Wahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel für die Landtagswahl, 
einen blauen amtlichen Wahlumschlag sowie einen roten amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen. Seinen roten Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen blauen Wahlumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein für die Landtagswahl muss er so recht-
zeitig an der auf dem roten Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Der rote Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht bei jeder Wahl nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar    
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Frankfurt (Oder), 19.07.2019

Löhrius
Leiterin Wahlbüro

Stadt Frankfurt (Oder)
Amt für Ordnung und Sicherheit
 – Wahlbüro –
Goepelstr. 38
15234 Frankfurt (Oder)

Telefon:  0335 552-3270
Fax:  0335 552-88 3270
E-Mail-Adresse:  wahlbuero@frankfurt-oder.de
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Entscheidungen über die Zulassung der Kreiswahl-
vorschläge für die Wahl zum 7. Landtag Brandenburg am 

01. September 2019 im Wahlkreis 35 – Frankfurt (Oder)  

Gemäß § 30 Abs. 3 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes  i. V. m. 
§ 37 der Brandenburgischen Landeswahlverordnung gebe ich Folgen-
des bekannt:

Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18. Juli 2019 folgen-
de Kreiswahlvorschläge – hier in der Reihenfolge der zugelassenen  
Landeslisten, sodann in alphabetischer Reihenfolge – für die Wahl 
zum 7. Landtag Brandenburg am 01. September 2019 im Wahlkreis 
35 – Frankfurt (Oder) zugelassen: 

Lfd. 
Nr.

Name und etwaige 
Kurzbezeichnung des 
Kreiswahlvorschlages 4)

Bewerber/in

1. Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands

Familienname:  Hanschel
Vorname:          Dietrich
Beruf oder Tätigkeit:  Angestellter
Geburtsjahr:  1969   
Geburtsort:   Lauchhammer
Wohnort:           15232 Frankfurt (Oder)

2. Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

Familienname:  Möckel
Vorname:          Michael
Beruf oder Tätigkeit:   Kulturwissenschaftler
Geburtsjahr:  1979   
Geburtsort:  Frankfurt (Oder)
Wohnort:          15234 Frankfurt (Oder)

3. Die LINKE. Familienname:  Neumann
Vorname:          Wolfgang
Beruf oder Tätigkeit:   Rentner
Geburtsjahr:  1949   
Geburtsort:  Dargun
Wohnort:           15234 Frankfurt (Oder)

4. Alternative für 
Deutschland

Familienname:  Möller
Vorname:          Wilko
Beruf oder Tätigkeit:   Polizeibeamter
Geburtsjahr:  1966   
Geburtsort:   Hannover
Wohnort:            15236 Frankfurt (Oder)

5. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Familienname:   Damus
Vorname:           Sahra 
Beruf oder Tätigkeit:  Universitätsangestellte
Geburtsjahr:  1982   
Geburtsort:   Brandenburg (Havel)
Wohnort:            15230 Frankfurt (Oder)

6. Brandenburger Vereinigte 
Bürgerbewegung /Freie 
WÄHLER

Familienname:  Haas
Vorname:          Rudolf
Beruf oder Tätigkeit:   Unternehmer
Geburtsjahr:  1955   
Geburtsort:  Krieglach/Österreich
Wohnort:           15236 Frankfurt (Oder)

8. Freie Demokratische Partei Familienname:  Dörschmann
Vorname:          Jens
Beruf oder Tätigkeit:   Jurist
Geburtsjahr:  1973   
Geburtsort:  Frankfurt (Oder)
Wohnort:           15230 Frankfurt (Oder)

12. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, 
Tierschutz, Elitenförderung 
und basisdemokratische 
Initiative

Familienname:  Hennig
Vorname:          Philipp
Beruf oder Tätigkeit:   Standortleiter
Geburtsjahr:  1986   
Geburtsort:  Frankfurt (Oder)
Wohnort:           15232 Frankfurt (Oder) 

Frankfurt (Oder), den 19. Juli 2019

Beckmann
Kreiswahlleiter

Bekanntmachung

der Wahlbehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 

7. Landtag im Land Brandenburg am  01. September 2019

Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Wahlbezirke der 
Stadt Frankfurt (Oder) wird in der Zeit vom 05. August 2019 bis          
09. August 2019

   montags 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr  
dienstags   9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
mittwochs 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr    
donnerstags  9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr    
freitags 9:00 – 12:00 Uhr

im Raum 3.107 des Stadthauses, Goepelstr. 38, 15234 Frankfurt (Oder), 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder die 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 27. Tag  bis 23. Tag vor der Wahl während der  
Auslegungsfrist beim Wahlbüro Frankfurt (Oder) in der oben genann-
ten Zeit im Raum 3.107 des Stadthauses, Goepelstr. 38, 15234 Frank-
furt (Oder), Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Der Einspruch 
muss bis zum 18.08.2019 bei der Wahlbehörde eingegangen sein.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl 
in Frankfurt (Oder) eingetragen sind, erhalten spätestens zum 04. Au-
gust 2019 einen Wahlbenachrichtigungsbrief. 

Wer keinen Wahlbenachrichtigungsbrief erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.

Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, kann an dieser Wahl 
im Wahlkreis 35 – Frankfurt (Oder) durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahllokal des Wahlkreises 35 Frankfurt (Oder) oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

Erteilung von Wahlscheinen

Einen Wahlschein für die Landtagswahl erhält auf Antrag 

1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 der Brandenburgischen Landeswahlverordnung (BbgL-
WahlV)  oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis  
nach § 18 Satz 2 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 
(BbgLWahlG) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BbgLWahlV oder der 
Einspruchsfrist nach § 18 Satz 2 des BbgLWahlG entstanden 
ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Wahlbehörde gelangt ist.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein für die Landtagswahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
15:00 Uhr am Wahltag (01. September 2019) ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
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3. Wahlscheine und Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl 
können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 30. August 2019, zu den oben genannten 
Öffnungszeiten (am Freitag, den 30. August 2019 bis 18:00 Uhr) 
beim Wahlbüro schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

 Die Beantragung von Wahlscheinen und Ausgabe von Briefwahl-
unterlagen im Stadthaus, Goepelstr. 38 ist ab den 09. August 2019 
direkt möglich. 

 Im Rathaus, Raum 330 können Wahlscheine und Briefwahlunter-
lagen ab den 12. August 2019 beantragt und abgeholt werden.

 Die Beantragung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen per 
Internet ist ebenso ab den 01. August 2019 über www.frankfurt-
oder.de möglich.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahllokales nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 15:00 Uhr am 
Wahltag (01. September 2019) gestellt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 2. Buchstabe a bis c angegebenen Grün-
den einen Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen für die Land-
tagswahl noch bis 15:00 Uhr am Wahltag (01. September 2019) 
stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 Mit dem Wahlschein für die Landtagswahl erhält der Wahlberechtigte 

 •  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 35 Frankfurt (Oder),
 •  einen amtlichen blauen Wahlumschlag,
 •  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an 

die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
 •  ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine 
andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. 

Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, muss den ro-
ten Wahlbrief so rechtzeitig an die angegebene Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 

Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen 
Post AG unentgeltlich befördert. 

Er kann auch bei der Stadtverwaltung im Rathaus oder im Stadthaus 
abgegeben werden. 

Der letzte Abgabetermin im Rathaus, Marktplatz 1, 15230 Frankfurt 
(Oder) ist am Wahltag, 18:00 Uhr. 

 

Frankfurt (Oder), 19.07.2019

Löhrius
Leiterin Wahlbüro

Stadt Frankfurt (Oder)
Amt für Ordnung und Sicherheit
 – Wahlbüro –
Goepelstr. 38
15234 Frankfurt (Oder)

Telefon:  0335 552-3270
Fax:  0335 552-88 3270
E-Mail-Adresse:  wahlbuero@frankfurt-oder.de

ENDE DES AMTLICHEN TEILS








